11. NOVEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Festlegung einer in Artikel 29 § 1/2 Absatz 1 Nr. 3 und 4 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnten erschöpfenden Liste von rechtmäßigen Interessen und der Art und Weise, wie diese rechtmäßigen Interessen nachgewiesen werden können


(Belgisches Staatsblatt vom 13. August 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


11. NOVEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Festlegung einer in Artikel 29 § 1/2 Absatz 1 Nr. 3 und 4 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnten erschöpfenden Liste von rechtmäßigen Interessen und der Art und Weise, wie diese rechtmäßigen Interessen nachgewiesen werden können


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des früheren Zivilgesetzbuches, des Artikels 29 § 1/2 Absatz 2, eingefügt durch das Gesetz vom 13. September 2023 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Modernisierung des Personenstands;

	Aufgrund des Gesetzes vom 13. September 2023 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Modernisierung des Personenstands, des Artikels 83;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 5. Juni 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 4. Juli 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme Nr. 17/2024 der Datenschutzbehörde vom 23. Februar 2024;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.984 des Staatsrates vom 21. August 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, und des Gutachtens Nr. 77.031/2 des Staatsrates vom 14. Oktober 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Justiz


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL 1 - Liste von rechtmäßigen Interessen


	Artikel 1 - Für die Anwendung von Artikel 29 § 1/2 Absatz 1 Nr. 3 und 4 des früheren Zivilgesetzbuches gelten folgende Interessen als rechtmäßig für den Erhalt einer Abschrift einer Personenstandsurkunde oder eines Auszugs daraus:

	1. Erstellung oder Änderung einer Personenstandsurkunde im Ausland,

	2. Führen von Gerichtsverfahren in Bezug auf den Personenstand,

	3. Registrierung bei einem ausländischen Sozialversicherungsträger oder einer anderen ausländischen Behörde,

	4. Nachweis eines Verwandtschaftsverhältnisses im Hinblick auf eine Reise,

	5. Erstellung einer notariellen Urkunde,

	6. Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft,

	7. Arbeitssuche im Ausland,

	8. Beantragung eines ausländischen Reisepasses, Personalausweises oder Führerscheins,

	9. Kennenlernen seiner testamentarischen Erblasser oder seiner Erben,

	10. Besitz einer privatschriftlichen Vollmacht der Person, deren Personenstand durch die Urkunde festgestellt oder geändert wird.

	Die in Absatz 1 erwähnte Liste von rechtmäßigen Interessen ist erschöpfend.


KAPITEL 2 - Nachweis des rechtmäßigen Interesses


	Art. 2 - Für die Anwendung von Artikel 29 § 1/2 Absatz 1 Nr. 3 und 4 des früheren Zivilgesetzbuches fügt der Antragsteller den Nachweis des rechtmäßigen Interesses als Anlage zum Antrag auf Ausstellung einer Abschrift einer Personenstandsurkunde oder eines Auszugs daraus bei.


	Art. 3 - Der FÖD Justiz registriert die dem Antragsteller in Ausführung von Artikel 2 letzter Absatz des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen zugeteilte Nationalregisternummer oder die dem Antragsteller in Ausführung von Artikel 4 § 2 des Gesetzes vom 15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit zugeteilte Erkennungsnummer der Zentralen Datenbank, die Eigenschaft des Antragstellers in Bezug auf die Person, deren Personenstand durch die Urkunde festgestellt wird, das rechtmäßige Interesse und den in Artikel 2 erwähnten Beleg für das rechtmäßige Interesse.

	Gemäß Artikel 83 § 2 Absatz 4 des früheren Zivilgesetzbuches werden die Daten während zehn Jahren aufbewahrt.




KAPITEL 3 - Schlussbestimmungen


	Art. 4 - Folgende Bestimmungen treten am 1. Januar 2025 in Kraft:

	1. vorliegender Erlass,

	2. Artikel 8 des Gesetzes vom 13. September 2023 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Modernisierung des Personenstands.


	Art. 5 - Der für Justiz zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 11. November 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TICHGELT

